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Stellungnahme AEROSUISSE zur Verordnung über die Gebühren des BAZL 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die AEROSUISSE dankt für die Gelegenheit, zur Revision der Verordnung über die 
Gebühren des BAZL Stellung zu nehmen. Die AEROSUISSE ist mit den Anpassungen 
der Gebührenbeiträge nicht einverstanden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in 
der Luftfahrt wegen der COVID-19 Pandemie hätten die vorgeschlagenen Anpassungen 
mit einer Senkung der Gebühren einhergehen müssen.  
 
Die AEROSUISSE betont, dass das BAZL - bevor die Gebühren erhöht werden - intern 
alle Ressourcen, Verfahrensabläufe und Strukturen optimieren muss. Die Mitglieder der 
AEROSUISSE müssen jedes Jahr ihre Effizienz steigern und Kosten einsparen, während 
gleichzeitig die administrativen Anforderungen an unsere Mitglieder wegen neuer EASA-
Vorschriften jährlich steigen.  
 
Für die AEROSUISSE muss der Grundsatz sein, dass Gebührenerhöhungen nicht dazu 
dienen dürfen, organisatorische Defizite im BAZL zu kompensieren. Die AEROSUISSE ist 
überzeugt, dass es im BAZL ein grosses Effizienzsteigerungspotenzial gibt, ohne dass 
dies zu Lasten des hohen Sicherheitsniveaus in der Luftfahrt geht.  
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen, und verbleiben 
 
 
 mit freundlichen Grüssen 
 
 AEROSUISSE 
 Dachverband der schweizerischen 
 Luft- und Raumfahrt 
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